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pflichtet, den Austausch zur angegebenen Zeit auszuführen. 
Der § 17 ist auf eine operative Maßnahme nicht anzuwenden.

§14
(1) Energieumwandlungs- und Energiefortleitungsanlag.en 

sind unter Beachtung des Gesundheits-, Arbeits-, Havarie- 
und Brandschutzes in strenger technologischer Disziplin bei 
Sicherung der planmäßigen Verfügbarkeit und hohen Zuver
lässigkeit zu betreiben. Sie sind insbesondere sorgfältig auf 
den Winterbetrieb vorzubereiten; jede abgelaufene Winter
periode ist zu analysieren und auszuwerten. Die Anlagen 
sind, entsprechend ihrer Bedeutung, gegen unbefugte Ein
wirkungen zu sichern.

(2) Die Betreiber von Energieerzeugungs- und Engrgiefort- 
leitungsanlagen sind verpflichtet, die Anlagen planmäßig, 
bei Havarien auch außerplanmäßig, instand zu halten. Die 
Betriebe des Maschinenbaus, der Elektrotechnik/Elektronik 
und des Bauwesens sind verpflichtet, bei Havarien mit 
volkswirtschaftlich schwerwiegenden Auswirkungen im Rah
men der staatlichen Plankennziffem außerplanmäßige In- 
standhaltungsleisfungen zu übernehmen.

(3) Das Betriebs- und Instandhaltungspersonal ist syste
matisch und regelmäßig zu qualifizieren. Ein wesentlicher 
Teil der Qualifizierung ist das Antihavarietraining.

(4) Störungen und andbre besondere Vorkommnisse an den 
Energieerzeugungs- und Energiefortleitungsanlagen unterlie
gen der Meldepflicht.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend auf den Betrieb 
von Anlagen zur Gewinnung von Kohle, Erdgas und Erdöl 
sowie zum Lösen, Transportieren und Absetzen des Abraums 
anzuwenden. Für' den Probebetrieb von Anlagen gelten spe
zielle Rechtsvorschriften.

Abschnitt 3

Energiewirtschaftliche Normen und Kennziffern
§15

(1) Das Ministerium für Kohle und Energie ist für die Aus
arbeitung der Energieverbrauchsnormative für energieinten
sive Anlagen (nachfolgend Energieverbrauchsnormative ge
nannt), das Ministerium für Bauwesen ist für die Ausarbei
tung der Wärmeverbrauchsnormative für Raumheizung in 
Gebäuden (nachfolgend Wärmeverbrauchsnormative genannt) 
verantwortlich.

(2) Auf der Grundlage der Energieverbrauchsnormative, 
der Wärmeverbrauchsnormative und der Normative zur Pla
nung des Material- und Energieverbrauchs sind die konkre
ten Energieverbrauchsnormen auszuarbeiten.

(3) Die Hersteller der Anlagen oder Gebäude sind ver
pflichtet, als ein Qualitätsmerkmal die Einhaltung des zu
lässigen Energieverbrauchs entsprechend den Normativen 
bzw. Normen für diese Erzeugnisse nachzuweisen.

(4) Energieverbrauchs- und Wärmeverbrauchsnormative 
sind zu ändern, wenn sich aus dem wissenschaftlich-techni
schen Fortschritt verbesserte energetische Lösungen ergeben 
oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen. Andere Stan
dards sind zu ändern, soweit sie der Durchsetzung der Nor
mative entgegenstehen.

(5) Ausnahmegenehmigungen zu Energieverbrauchs- und 
Wärmeverbrauchsnormativen bedürfen der Einwilligung des 
Ministers für Kohle und Energie bzw. des Ministers für Bau
wesen.

(6) Energieumwandlungs- und Energieanwendungsanlagen, 
die importiert werden sollen, müssen den volkswirtschaftli
chen Maßstäben des Energieträgereinsatzes in der DDR ent
sprechen, insbesondere den Energieverbrauchsnormativen 
und der rationellen Energieanweridung. Mit der Genehmi
gung des Importantrags bzw. Bestätigung der Bestellung für 
vorgesehene Importe von Energieumwandlungsanlagen und

ausgewählten Energieanwendungsanlagen ist die Erfüllung 
dieser Anforderungen zu prüfen.

§16
(1) Das Verfahren der Ausarbeitung, Verteidigung und Be

stätigung der Energieverbrauchsnormen .sowie ihrer Über
arbeitung, die Aufgaben der Leiter sowie die materielle An
erkennung der erzielten Energieeinsparungen bestimmen sich 
nach den Rechtsvorschriften für die Materialwirtschaft, so
weit in speziellen Rechtsvorschriften nichts anderes be
stimmt ist.

(2) An die Qualität technisch-ökonomisch begründeter Ener
gieverbrauchsnormen sind höchste Ansprüche zu stellen. Für 
ihre beständige Einhaltung ist den beteiligten Werktätigen 
eine angemessene materielle Anerkennung zu gewähren. 
Vorschriften über die erhöhte materielle Anerkennung für 
die Einsparung volkswirtschaftlich wichtiger Rohstoffe und 
Materialien bleiben unberührt.

(3) Der Nachweis über die Einhaltung der Energiever
brauchsnormen ist durch die Betriebe ständig zu führen. Die 
Erkenntnisse daraus sind in die Leitungstätigkeit einzube
ziehen.

(4) Energieumwandlungs- und Energieanwendungsanlagen 
müssen so mit Meß-, Steuer- und Regelvorrichtungen ausge
stattet werden, daß ihr effektiver Betrieb und die Ermitt
lung des spezifischen Energieverbrauchs gewährleistet sind. 
Entsprechendes gilt für zentralbeheizte Wohngebäude sowie 
beheizte industrielle Gebäude und Gesellschaftsbauten.

(5) Bei Überschreitung ausgewählter Energieverbrauchs- 
normen sind ökonomische Sanktionen anzuwenden.

Abschnitt 4

Energieträgereinsatz
§17

(1) Der Energieträgereinsatz in Umwandlungs- und An
wendungsanlagen, die errichtet, rekonstruiert, vergrößert 
oder sonst wesentlich verändert werden sollen, bedarf der 
Einwilligung, soweit nicht in Rechtsvorschriften Ausnahmen 
zugelassen sind. Über die Einwilligung entscheidet
1. das Energiekombinat in bezug auf Vorhaben der Bürger,
2. das Ministerium für Kohle und Energie in bezug auf 

Vorhaben anderer Energieabnehmer; es kann die Ent
scheidung über Vorhaben geringerer energiewirtschaft
licher Bedeutung naehgeordneten Organen übertragen.

(2) Die Entscheidung ist, wenn nicht vorher möglich, mit 
der Fünfjahrplanung bzw. in Vorbereitung der Jahrespla
nung zu treffen. Über Anträge der Bürger ist innerhalb von 
6 Wochen zu entscheiden; ist das nicht möglich, ist innerhalb 
der Frist der voraussichtliche Zeitpunkt der Entscheidung 
schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung ist zu begründen, 
wenn sie vom Antrag abweicht oder mit Auflagen versehen 
ist.

(3) Die Einwilligung zum Energieträgereinsatz ist eine Vor
aussetzung für
1. den Beginn der Projektierung,
2. die materielle und finanzielle Bilanzierung der Energie

träger und der Ausrüstungen für die betreffenden Um
wandlungs- und Anwendungsanlagen,

3. die Aufnahme des Vorhabens in den Plan,
4. die Einholung von Importangeboten bzw. die Anbah

nung von Geschäftsbeziehungen für den Import von Um
wandlungs- und Anwendungsanlagen.

Wer Anlagen in Betrieb nimmt, ohne daß die erforderlichf 
Einwilligung zum Energieträgereinsatz erteilt ist, hat keiner 
Anspruch auf Versorgung dieser Anlagen mit Energieträ
gern.

(4) Der Energieabnehmer ist verpflichtet, die Beendigung 
der Ausführung der Anlage dem energiewirtschaftlichen Or 
gan, bei dem der Energiebedarf anzumelden ist, unverzüglich


